
Anlage 3 - Datenschutz –  
 
 
 
§ 1 – Datenschutzbestimmungen 
 

Der Auftragnehmer unterwirft sich bei der Verarbeitung von Daten denselben An-
forderungen, die für den Auftraggeber gelten. Er hat insbesondere die einschlägi-
gen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Datenschutzge-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen (DSG NRW), und des Sozialgesetzbuches 
(Erstes und Zehntes Buch SGB). 

 
§ 2 – Rechte und Pflichten des Auftraggebers 
 
(1) Für die Beurteilung der Zulässigkeit der Datenverarbeitung sowie für die Wahrung 

der Rechte der Betroffenen ist allein der Auftraggeber verantwortlich. 
 
(2) Der Auftraggeber hat das Recht, Weisungen über Art, Umfang und Verfahren der 

Datenverarbeitung zu erteilen. Er ist jederzeit berechtigt, im Rahmen der Beauftra-
gung Einzelweisungen zum Schutz personenbezogener Daten zu erteilen und die 
Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und der von ihm getroffenen 
Weisungen zu überprüfen. Er darf ungeachtet der Anwendbarkeit dieser Vorschrift 
die Rechte nach § 80 Abs. 2 Satz 4 SGB X wahrnehmen. 

 
(3) Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverzüglich, wenn er Fehler oder 

Unregelmäßigkeiten bei der Prüfung der Auftragsergebnisse feststellt. 
 
(4) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlang-

ten Kenntnisse von Geschäftsgeheimnissen und Datensicherheitsmaßnahmen des 
Auftragnehmers vertraulich zu behandeln. 

 
(5) Der Auftraggeber ist berechtigt, einmal jährlich oder in begründeten Fällen auf 

Wunsch des Auftragnehmers die Auftragsdatenverarbeitung beim Auftragnehmer 
zu überprüfen. 

 
§ 3 – Pflichten des Auftragnehmers 
 
(1) Die „Datenverarbeitung im Auftrag“ ist grundsätzlich von dem Auftragnehmer selbst 

zu erbringen. Die Beauftragung Dritter ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung des Auftraggebers zulässig. 

 
(2) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rah-

men der getroffenen Vereinbarungen und nach Weisungen des Auftraggebers.  
 
(3) Der Auftragnehmer sichert die datenschutzkonforme Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten und die vertragsmäßige Abwicklung aller vereinbarten Maßnah-
men zu. Er stellt sicher, dass die verarbeiteten Daten von sonstigen Datenbestän-



den getrennt erstellt werden. 
 

(4) Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der Auftraggeber jeder-
zeit berechtigt ist, die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und der 
vertraglichen Vereinbarungen im erforderlichen Umfang zu kontrollieren, insbeson-
dere durch die Einholung von Auskünften und die Einsichtnahme in die gespeicher-
ten Daten und die Datenverarbeitungsprogramme. 

 
(5) Bei der Datenverarbeitung sind die technischen und organisatorischen Maßnah-

men im Sinne des § 10 DSG NRW einzuhalten. 
 
(6) Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber umgehend über technische und 

organisatorische Unzulänglichkeiten der Datensicherung und bei jeglichem Ver-
dacht auf Datenschutzverletzungen oder anderen Unregelmäßigkeiten bei der Ver-
arbeitung der personenbezogenen Daten. 

 
(7) Sicherungsmaßnahmen können im Laufe des Auftragsverhältnisses der techni-

schen und organisatorischen Weiterentwicklung angepasst werden. Wesentliche 
Änderungen sind schriftlich zu vereinbaren. 

 
(8) Soweit die beim Auftragnehmer getroffenen Sicherheitsmaßnahmen den Anforde-

rungen des Auftraggebers nicht genügen, benachrichtigt er den Auftraggeber un-
verzüglich. 

 
(9) Die Verarbeitung von Daten in Privatwohnungen ist nur mit Zustimmung des Auf-

traggebers im Einzelfall gestattet. 
 
(10) Sollte der Schutz personenbezogener Daten durch Maßnahmen Dritter, etwa durch 

Insolvenzverfahren oder durch sonstige Ereignisse gefährdet werden, so hat der 
Auftragnehmer die Stadt unverzüglich vor Eintritt dieser Maßnahme zu verständi-
gen. Das Eigentum des Auftraggebers (z. B. Datenträger, Arbeitskopien, Behältnis-
se) ist rechtzeitig zu kennzeichnen. 

 
§ 4 – Verpflichtung zur Geheimhaltung 
 
(1) Der Auftragnehmer setzt für die auftragsgemäße Verarbeitung personenbezogener 

Daten nur Beschäftigte, ein, die auf das Datengeheimnis (§ 5 BDSG bzw. § 6 DSG 
NRW) verpflichtet sind. 

 
(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, in sensiblen Bereichen, soweit beispielsweise 

Daten, einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen, nur Beschäftig-
te einzusetzen, die nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet sind. 

 
(3) Auskünfte darf der Auftragnehmer nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

durch den Auftraggeber erteilen. 
 



§ 5 – Zweckbindung 

 
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Daten ausschließlich zu dem in der Öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung genannten Zwecke zu verwenden, sie insbesondere 
nicht zu anderen Zwecken zu verarbeiten oder an Dritte zu übermitteln. 

 
§ 6 – Löschung von Daten 
 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Vertragsverhältnisses sämtliche 
erhaltene Daten auf Datenträgern zu löschen und alle etwa noch verbliebenen Ar-
beitskopien und Arbeitsergebnisse im eigenen Besitz, die mit diesen personenbe-
zogenen Daten verbunden sind, zu vernichten. Dies ist nach Beendigung der Ar-
beiten schriftlich dem Auftraggeber zu bestätigen. 

 
§ 7 – Kontrolle durch den Datenschutzbeauftragten vor Ort 
 

Der Auftragnehmer unterwirft sich im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung der 
Kontrolle der zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten bzw. der zuständigen 
Aufsichtsbehörde und des Datenschutzbeauftragten der Stadt Wuppertal. 

 
§ 8 – Schadensersatz 
 

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber frei von Ansprüchen, nach Maßgabe 
der § 7 BDSG, § 20 DSG NRW, § 2 SGB X, die dem Auftraggeber als datenverar-
beitende Stelle in Durchführung dieses Vertrages durch den Auftragnehmer ent-
stehen, soweit er diese zu vertreten hat. 

 
 


